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Mittelsäger 
Mergus serrator 

Schutzstatus und Gefährdung 

 Schutzstatus gem. BNatSchG: Besonders geschützt (§) 

 Rote Liste Nds. (Stand 2021): R – Extrem selten 
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Verbreitung und Lebensraumansprüche 

Hauptlebensraum/Nahrungshabitat 

 größere und kleinere Stillgewässer des Binnenlandes, auch an schnell 

fließenden, schmalen Fließgewässern (bspw. Flüsse des Harzvorlandes) 

 im Winter vorwiegend an der Küste, im Wattenmeer auf kleinen Dünenin-

seln und störungsfreien Dünen (Vogelschutzgebiete) 

Fortpflanzungsstätte/Brutplatz 

 Bodenbrüter, Nest auf festem trockenen Untergrund, z. B. in dichter Vege-

tation, zwischen Steinen und Wurzelwerk von Bäumen, in Erdhöhlen, meist 

in unmittelbarer Nähe zum Wasser 

 Hauptbrutzeit (s. Tab.), Jungtiere sind Nestflüchter 

Monat 
April Mai Juni Juli August Sept. 
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Hauptbrutzeit                   

A = Anfang / M = Mitte / E = Ende  

Ruhestätten/Überwinterung 

 Überwinterung an der Nord- und Ostsee 

Hinweise zur artenschonenden Gewässerunterhaltung 

Umfang und Intensität, geeignete Methoden und zeitliche Durchführung 

Die typischen Verbreitungsgewässer der Art sind im Regelfall nicht von Unter-

haltungsmaßnahmen betroffen.  

Aufgrund der extremen Seltenheit und der speziellen Lebensraumansprüche 

dieser Art ist eine fachliche Abstimmung mit der UNB erforderlich, ggf. emp-

fiehlt sich auch die Rücksprache mit der Fachbehörde für Naturschutz. Etwai-

ge Pflege- und Unterhaltungsarbeiten sind zum Schutz der Brutplätze vor Stö-

rungen (Befahrens-, Betretungs- und Badeverbote) nur außerhalb der Haupt-

brutzeit (s. o.) durchzuführen: 

 Stromlinienmahd ab Anfang Juli. Sohlkrautung ab Anfang Juli abschnitts-

weise, einseitig oder wechselseitig. 

 Böschungsmahd ab Anfang Juli abschnittsweise, einseitig oder wechselsei-

tig.  

 Entfernung des Mähguts von der Böschung. 

Achtung – besondere Vorsicht 

 Behutsames Vorgehen bei allen Unterhaltungsarbeiten im Bereich ggf. 

betroffener gewässerangrenzender, ufernaher Bereiche. 


